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Antrag Gesetzgebung 

Version 1 AO  /  21. November 2025 

DIJ  65 2019.JGK.647 Kantonales Datenschutzgesetz (KDSG) (Änderung) 

Urheber/-in Art. Abs. Bst. Antrag + / ++ - / -- 

Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

2 1 d besonders schützenswerte Personendaten juristischer Personen: 
1. Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen. 
2. Daten über Berufs-, Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse. 

 - 

Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

4 2  Wenn die Datenbearbeitung schwer in das Grundrecht auf Datenschutz eingreift, darf 
sie Sie darf besonders schützenswerte Personendaten bearbeiten oder ein Profiling 
mit hohem Risiko betreiben, wenn zusätzlich  
a  eine Grundlage im Gesetz dazu ermächtigt,  
b  es für die Erfüllung einer im Gesetz festgelegten Aufgabe unentbehrlich ist oder  
c  die betroffene Person ausdrücklich in eine oder mehrere bestimmte Bearbeitungen 
eingewilligt oder ihre Personendaten allgemein zugänglich gemacht und eine Bearbei-
tung nicht ausdrücklich untersagt hat. 

 - 

Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

12 4 (neu)  Wenn die gesetzlichen Anforderungen an eine risikoangemessene und sichere Ausge-
staltung der Datenverarbeitung, insbesondere gemäss diesem Artikel sowie den Arti-
keln 9 (Datenschutz durch Technik) und 15 (Übermittlung ins Ausland), erfüllt sind, 
kann die Verarbeitung durch beauftragte Dritte auch in Public-Cloud-Umgebungen er-
folgen. Dies gilt auch für besonders schützenswerte oder besonderen Geheimhal-
tungspflichten unterliegende Personendaten. 

 - 
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Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

18 2 a umfangreich besonders schützenswerte Personendaten bearbeitet werden oder  - 

Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

20 1 a sich aus der Risikoanalyse trotz Massnahmen ein hohes Risiko für die betroffenen 
Personen ergibt und 

 - 

Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

21 2 a ihre Datensammlungen mit besonders schützenswerten Personendaten und deren 
Zweck, 

zurückge-
zogen 

Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

24 2 c (neu) 
d (neu) 
e (neu) 
f (neu) 

Sie kann auf die Information verzichten, wenn  
a die betroffene Person bereits über die Angaben verfügt,  
b  diese aus der Rechtsgrundlage hervorgehen,  
c  die Datenbeschaffung gesetzlich vorgesehen ist,  
d  die Information nicht möglich ist,  
e  die Information einen unverhältnismässigen Aufwand erfordert, oder  
f  die Information den Zweck der Bearbeitung vereitelt. 

zurückge-
zogen 

Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

47 1  Folgt die Behörde bei einer drohenden erheblichen oder bestehenden erheblichen 
Verletzung von Datenschutzbestimmungen einschliesslich der Datensicherheit einer 
Empfehlung nicht, kann die zuständige Datenschutzbehörde verfügen, dass die Bear-
beitung ganz oder teilweise angepasst, unterbrochen oder abgebrochen wird und die 
Personendaten ganz oder teilweise vernichtet werden verlangen, dass die Behörde in-
nert 30 Tagen darüber eine Verfügung erlässt. 

zurückge-
zogen 

Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

47 2  Im Anwendungsbereich von Artikel 3 Absatz 4 kann die kantonale Datenschutzbe-
hörde keine Verfügung erlassen. 
Die Datenschutzbehörde kann die Verfügung nach Artikel 3 Absatz 4 anfechten. Ver-
fahren und Zuständigkeit richten sich nach Artikel 48. 

zurückge-
zogen 
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Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

48 2 b Streichung zurückge-
zogen 

Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

48 2 c Streichung zurückge-
zogen 

Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

48 3  Streichung zurückge-
zogen 

Bichsel (SVP) 
Arn (FDP) 
Gerber (Die Mitte) 
Reinhard (FDP) 
Ryser (GLP) 

II./12.   Eventualantrag, sofern Art. 47 KDSG nicht wie vorerwähnt angepasst wird: 
Art. 80 Abs. 1 Bst. c VRPG (BSG 155.21) 
1 Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde können gerügt werden 
a unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts, 
b andere Rechtsverletzungen einschliesslich Rechtsfehler bei der Ausübung des Er-
messens und 
c Unangemessenheit von Verfügungen und Entscheiden 
 1. aus dem Gebiet der Sozialversicherung, 
 2. der kantonalen Datenschutzbehörde, 
 3. wenn die Gesetzgebung diese Rüge vorsieht. 

+  
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